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AUS DEM BUNDESHAUS

Der Bundesrat antwortet Nationalrat Markus Ruf

Portofreiheit fiir Zivilschitzer?

JM. Am 6. Oktoher 1994 reichte Nationalrat
Markus Ruf (SD, Bern) eine Interpellation ein,
die vom Bundesrat am 9. November guige-
heissen und beantwortet wurde. Es geht um
die Frage, ob dienstleistende Zivilschutzange-
hérige ihre Briefe analog zu Militiirleistenden
portofrei versenden kénnen. Hier der Wortlaut
der Anfrage Ruf:

Der Bundesrat wird um die Beantwortung
folgender Fragen gebeten:

1. Im Gegensatz zu den Dienstleistenden
der Armee geniessen jene des Zivilschut-
zes keine Portofreiheit fiir personliche
Briefversinde. Ist der Bundesrat der An-
sicht, diese Ungleichbehandlung sei ge-
rechtfertigt?

2. Ist der Bundesrat bereit, die Ausdeh-
nung der Portofreiheit auf die Angehori-
gen des Zivilschutzes im Dienst zu priifen?

Mitunterzeichner: Borradori, Keller, Ru-
dolf, Stalder.

Begriindung: Es wird immer wieder be-
tont, der Schutzdienst sei dem Dienst in
der Armee gleichwertig. Am kleinen, aber
psychologisch nicht unbedeutenden Bei-
spiel der Portofreiheit bekommen die Zivil-
schiitzer jedoch zu spiiren, dass dem of-
fenbar nicht immer so ist. Im Interesse der
Gleichbehandlung wiire es deshalb ange-
bracht, die Portofreiheit auf den Zivil-
schutz auszudehnen, zumal die Bahn-
transporte bei Einriicken und Entlassung
(unentgeltlich) sowie bei Urlauben (Fiinf-
franken-Billett) in beiden Bereichen gleich
geregelt sind.

Antwort des Bundesrates

Der Zivilschutz weist — im Gegensatz zur
Armee — foderalistische Strukturen auf.
Dazu kommt, dass die Ausbildungsdienste
m Zivilschutz von verhiltnisméssig kur-
zer Dauer sind (in der Regel eine Woche
oder weniger). Dies wirkt sich unter ande-
rem darin aus, dass die Schutzdienst-
pflichtigen normalerweise nur wenige auf-
einanderfolgende Tage an ihrem Wohnort
oder in dessen néherer Umgebung Dienst
leisten. Grundsiitzlich werden die Schutz-
dienstleistenden jeweils am Abend nach
Hause entlassen, so dass in der Praxis

kaum ein Bediirfnis nach Postdienstlei-
stungen flir private oder geschiftliche
Kommunikation besteht.

Die Armeeangehorigen werden hingegen
meistens fiir eine lingere Zeitdauer aus-
serhalb ihres Wohnortes zu Dienstleistun-
gen aufgeboten; sie koénnen somit nicht
von der Moglichkeit der Ubernachtung am
Wohnort profitieren. Deswegen ist im Mili-
tardienst eine entsprechende Nachfrage

vorhanden, welche die Portofreiheit recht-
fertigt.

Eine unterschiedliche Behandlung des Zi-
vilschutzes im Bereich der Portofreiheit ist
nach Meinung des Bundesrates legitim,
um so mehr als auch die administrativen
Umitriebe fiir die Festlegung der Entscha-
digung an die Post (z.B. Fithren der Ver-
kehrsstatistik) in keinem Verhéltnis zur
Nachfrage stiinden. Der Bundesrat sieht
deshalb keine Veranlassung, die Ausdeh-
nung der Portofreiheit auf die Schutz-
dienstleistenden zu priifen, zumal in der
Praxis nicht von einer ins Gewicht fallen-
den Benachteiligung der Schutzdienst-
pflichtigen die Rede sein kann. A
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— Dauerhaft

— Risstiberbriickend bis 1 mm
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Mischen und pumpen
in einem Arbeitsgang

Zahlreiche Fliissigkeiten, die in Industrie
und Handwerk verarbeitet werden, sind
Mischungen, Emulsionen, Dispersionen
oder Suspensionen. Lisst man sie lingere
Zeit ruhen, trennen sich die verschiedenen
Bestandteile entsprechend ihrem spezifi-
schen Gewicht. Bevor solche Fliissigkeiten
umzufiillen und weiter zu verarbeiten
sind, miissen sie aufgemischt und homo-
genisiert werden. Alle diese Probleme sind
mit Lutz-Mischfasspumpen schon vielfach
in der Praxis gelost worden. Das doppel-
funktionale Misch-/Pumpwerk durch das
Normspundloch stecken, mit einem Fass-
adapter befestigen, fertig! Lutz-Misch-
pumpwerke sind mit speziellen Bohrun-
gen fiir die Mischfunktion ausgestattet.
Das inhomogene Medium wird durch die
optimierte Strémungsfiihrung so zum
Durchmischen angeregt, dass schon nach
kurzer Zeit wieder eine homogene Mi-
schung entsteht. Selbst Ecken am Fass-
boden werden zuverldssig ausgewaschen.

Information:

Alfa Ingenieurbiiro AG

Weidenweg 16, 4310 Rheinfelden

Telefon 061 831 61 60

Telefax 061 831 65 07 A

§ogimen
ol

ZIVILSCHUTZ 3/95 33



	Portofreiheit für Zivilschützer?

